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Werte Gemeindebürgerinnen, werte Gemeindebürger! 

In wenigen Tagen ist das Jahr 2024 Geschichte und es freut mich, dass wir 
mit der aktuellen Ausgabe unserer Gemeindenachrichten wieder über die 
Geschehnisse der letzten Wochen und Monate, aber auch über einige 
unserer aktuellen Projekte berichten können. 

Die Straßenbauarbeiten entlang der Stoitzendorfer Straße wurden Ende 
Juli fertiggestellt und wir sind sehr froh, dass es nun neben der neuen 
Landesstraße einen barrierefreien Gehsteig inkl. LED-Straßenbeleuchtung 
bis zum Röschitzer Sportplatz gibt. Vor allem an den nebeligen Herbsttagen hat sich der 
neue sichere Gehsteig sowohl für die Sportplatzbesucher als auch für die Kinder und 
Jugendlichen, die am Abend zum Fußballtraining gehen, schon bewährt. 

Auch die 'ÅÍÅÉÎÄÅÓÔÒÁħÅ ȵ!Í 3ÏÎÎÆÅÌÄȰ wurde Ende November plangemäß fertiggestellt 
und die Anrainer dürfen sich neben befestigten Park- und Gehmöglichkeiten über eine neue 
befestigte Straße inkl. Zufahrt zu ihren Grundstücken freuen. 

Aufgrund der Starkregenereignisse im September mussten wir an einigen Stellen unsere 
Agrarwege sanierenȢ $ÉÅ ÈÉÅÒ ÚÕÓßÔÚÌÉÃÈ ÁÎÇÅÆÁÌÌÅÎÅÎ +ÏÓÔÅÎ ÉÎ ÄÅÒ (ĘÈÅ ÖÏÎ ÃÁȢ Ή Σ4.000,- 
wurden vom Katastrophenfonds des Landes NÖ mit 50% sehr unbürokratisch gefördert. 

Die Baustelle beim Kindergartenzubau liegt im Zeitplan und geht in den kommenden Tagen 
in die ȵheiße PhaseȰ! Die von den Bauhofmitarbeitern durchgeführten Maler-, Fliesenleger- 
und Elektroinstallationsarbeiten sind bereits abgeschlossen. Derzeit werden die 
Außenanlagen mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten sowie im Innenbereich die 
Bodenlegerarbeiten erledigt. Im Jänner wird dann die Einrichtung finalisiert, damit die 
neue Kindergartengruppe plangemäß im Februar in Betrieb gehen kann.  

Ich möchte an dieser Stelle auch wieder die Gelegenheit nutzen, um mich bei unseren 
Vereinen und den vielen Freiwilligen in unserer Gemeinde zu bedanken! Danke für euren 
Einsatz, für die vielen Veranstaltungen und die damit verbundenen schönen Momente und 
Erinnerungen im abgelaufenen Jahr!  

Gott sei Dank ist unsere Gemeinde bei den Starkregenereignissen im September vor 
größeren Schäden verschont geblieben. Trotzdem hatten unsere Feuerwehren einiges zu 
tun und ich möchte sehr herzlich Danke sagen! Mit eurer Einsatzbereitschaft habt ihr 
wieder einmal bewiesen, dass ihr sofort zur Stelle seid, wenn irgendwo Hilfe gebraucht 
wird ɀ herzlichen Dank dafür!  

Allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich das ganze Jahr bemühen, mit Blumenschmuck 
und freiwilliger Pflege von öffentlichen Grünanlagen einen großen Beitrag für das Ortsbild 
zu leisten, aber auch jenen, die nach wie vor regelmäßig die öffentlichen Gehsteige vor 
ihren Anwesen und Häusern sauber halten sowie die Bachböschungen pflegen, möchte 
ich ebenso ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen! 

Für die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage wünsche ich Ihnen alles Gute, ein ruhiges 
und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und Freunde sowie viel Glück, 
Erfolg und vor allem Gesundheit für 2025! 

Herzlichst, Ihr Bürgermeister 

Ing. Christian Krottendorfer 
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Am 26. Jänner 2025 wird gewählt 

Wahlservice zur Gemeinderatswahl  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir möchten seitens der Gemeinde unsere 
Bürgerinnen und Bürger bei der 
bevorstehenden Gemeinderatswahl optimal 
unterstützen. Deshalb 
wurde Ihnen bereits 
Anfang Dezember 
ÅÉÎÅ ȵ!ÍÔÌÉÃÈÅ 
Wahlinformation 
Gemeinderatswahl 
ΤΡΤΧȰ ÚÕÇÅÓÔÅÌÌÔȢ  

Diese ist mit Ihrem Namen personalisiert und 
beinhaltet eine Buchstaben/Ziffern-
kombination für die Beantragung einer 
Wahlkarte im Internet sowie einen 
schriftlichen, abtrennbaren Wahlkarten-
antrag mit Rücksendekuvert. 
 

 

Doch was ist mit all dem zu tun? 

Zur Erleichterung der Wahlabwicklung sollte 
der personalisierte Abschnitt sowie ein 
amtlicher Lichtbildausweis zur Wahl am 
26.01.2025 ins Wahllokal mitgebracht 
werden. 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem 
Wahllokal wählen können, dann wird die 
frühzeitige Beantragung einer Wahlkarte für 
die Briefwahl empfohlen. Zur Beantragung 
einer Wahlkarte stehen drei Möglichkeiten 
zur Verfügung: 
 

V Persönlich im Gemeindeamt 
V Schriftlich mit der beiliegenden 

personalisierten Anforderungskarte 
mit Rücksendekuvert 

V elektronisch im Internet  

Mit dem personalisierten Code auf der 
ȵ!ÍÔÌÉÃÈÅÎ 7ÁÈÌÉÎÆÏÒÍÁÔÉÏÎȰȟ !ÂÌÉÃÈÔÕÎÇ 
eines amtlichen Lichtbildausweises, Eingabe 

der Reisepassnummer oder mittels digitaler 
Signatur kann rund um die Uhr unter 
www.meinewahlkarte.at eine Wahlkarte 
beantragt werden.  
 

Unsere Tipps: 

¶ Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst 
frühzeitig!  

¶ Wahlkarten können nicht per Telefon 
beantragt werden!  

¶ Der letztmögliche Zeitpunkt für 
schriftliche und Online-Anträge ist 
Mittwoch, der 22.Jänner 2025, 24:00 Uhr. 
bzw. wenn eine Abholung durch den 
Antragsteller oder einen Bevoll-
mächtigten gewährleistet ist, können 
schriftliche Anträge bis Freitag, den  
24. Jänner 2025, 12:00 Uhr erfolgen.  

¶ Die persönliche Antragsstellung ist ebenso 
bis Freitag, den 24. Jänner 2025, 12:00 Uhr 
möglich. 
 

Die Zustellung der Wahlkarte erfolgt 
frühestens ab Anfang Jänner 2024 
eingeschrieben an Ihre angegebene Adresse. 
 

Wählen mit Wahlkarte:  
 

Vor dem Wahltag:  
 

Per Briefwahl, die Wahlkarte muss bis 
spätestens 26. Jänner 2025 um 06:30 Uhr bei 
der Gemeinde einlangen.  
 

Am Wahltag:  
 

Durch persönliche Stimmabgabe in jedem 
Sprengel der Gemeinde. 
Während der Öffnungszeiten kann die 
unterfertigte Briefwahlkarte in Ihrem 
Wahllokal abgegeben oder durch Boten 
überbracht werden. 

      Sprengel 1, Gemeindeamt Röschitz 
      3743 Röschitz, Hauptplatz 1 

08:00 bis 13:00 Uhr 

      Sprengel 2, Gemeindekanzlei Roggendorf 
      3730 Roggendorf 75 

10:00 bis 12:00 Uhr 

      Sprengel 3, Gemeindekanzlei Klein-Jetzelsdorf 
      3730 Klein-Jetzelsdorf 34 

10:00 bis 11:30 Uhr 
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Für unser Laternenfest haben wir 
fleißig geübt. Wir haben Laternen, 
Rasseln und Stirnbänder gestaltet. 
Bei den Eltern wollen wir uns ganz 
herzlich für die Spenden bedanken! 

Wir feiern natürlich auch die 
Geburtstage. Gemeinsam 

singen wir und haben Spaß. 
Nachher gibt es eine leckere 
Jause vom Geburtstagskind. 

 Kleinkindbetreuung Röschitz 

Laternenfest in der 
Kleinkindbetreuung 
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© Kindergarten Röschitz 
 
 

Kindergarten Röschitz 

Unsere Gruppe im September 

Schildkrötenbesuch am  
Welttierschutztag 

Wir feiern Geburtstag 

Der Kindergarten und die Kleinkindgruppe 
bekommen Besuch von zwei Entenküken 

Wir freuen uns auf das  
Fest des Heiligen Martin 

Wir kochen Kürbissuppe nach 
dem Erntedankfest 
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© Kindergarten Roggendorf 
 

 

 

 
 

 

 

Kindergarten Roggendorf 

5 von unseren 6 

Schulanfänger:innen  

Proben fürs Laternenfest  

Wir feiern Geburtstag  
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Schulbeginn 2024/25 
 

                  Wir begrüßen 12 neue Schulkinder! 

.ÅÕÅÓ ÁÕÓ ÄÅÒ 3ÃÈÕÌÅȣ 

 

                  Polizist Ben regelt den Schulbetrieb! 

Gesundes Essen und  
bewegtes Lernen sind uns sehr wichtig! 

Pausen- 
spaß! 

Fröhliche Laubarbeiter! 



 

 

7 GEMEINDENACHRICHTEN  

Dezember 2024 

©
 V

o
lk

ss
c
h

u
le

 R
ö
sc

h
itz 

 

 

 ,ÅÈÒÁÕÓÇÁÎÇ ȵ.ÁÔÕÒÓÃÈßÔÚÅ 7ÅÓÔÌÉÃÈÅÓ 7ÅÉÎÖÉÅÒÔÅÌȰ 
Wir erkunden Flora und Fauna unserer Umgebung. 

Liebe Grüße aus der Schule! 

7ÁÌÄÖÉÅÒÔÌÅÒ "İÈÎÅ ÍÉÔ ȵ"ÉÅÎÅ -ÁÊÁȰ 

Abschied von Herrn Ledermann zum Weltspartag. 

Digitale 
Arbeit mit  

Tablets 
im Unterreicht 
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NACHMITTAGSBETREUUNG DER VS RÖSCHITZ 

 

© Bettina Fürböck 
 
 

 

Die Jause schmeckt! 

Spiel und Spaß in der Lego-Ecke 
Turmstapelmeisterinnen  

Von der Jugend, für die Jugend: Lehrlingsprojekt der Landesberufsschule 
Langenlois am Beachvolleyballplatz Röschitz 
 

Im Rahmen eines Lehrlingsprojektes der Klasse 3.BB1 im Fach Betonbau der Landesberufsschule 
Langenlois (Schuljahr 2023/2024) wurde unter der Leitung von Berufsschullehrer und Gemeinderat 
Stefan Fasching eine Grill- und Feuerstelle mit geschwungenen Sitzbänken geschaffen. Das Projekt 
trug den passenden Namen "Von der Jugend, für die Jugend" und soll ein Zeichen dafür sein, dass 
Jugendliche auch heute noch bereit sind, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. 
 

Mit viel handwerklichem Geschick und großem Einsatz haben die Lehrlinge eine moderne 
Feuerstelle gestaltet, die nun der Landjugend Röschitz übergeben wurde. Die Anlage ist ab sofort 
am Beachvolleyballplatz Röschitz zu finden und lädt zu gemütlichen Treffen und geselligen 
Abenden ein. Die Landjugend Röschitz freut sich bereits auf die ersten gemeinsamen Runden am 
Lagerfeuer. 
 

Dieses Projekt zeigt, dass die nächste Generation nicht nur die Zukunft der Bauwirtschaft, sondern 
auch der Dorfgemeinschaft ist.  
 

Ein herzliches Dankeschön an die Klasse 3.BB1 und alle Beteiligten,  
die dieses Vorhaben ermöglicht haben! 
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Ferienspiel 2024 

Kunterbuntes Programm in den Sommerferien 
 
Auch dieses Jahr gestaltete die Marktgemeinde Röschitz wieder ein umfangreiches und 
abwechslungsreiches Programm für alle Kinder und Jugendlichen in den Sommerferien. Erstmalig 
gab es heuer die Möglichkeit, der Altersgruppe entsprechend, zwischen neun verschiedenen 
Aktivitäten an einzelnen Tagen im Juli und August zu wählen. Dieses Angebot wurde von vielen 
Kindern mit Freude genutzt.   

 
Das Ferienangebot war bunt gemischt. Der Musikverein Röschitz präsentierte sein 
!ÎÇÅÂÏÔ ÕÎÔÅÒ ÄÅÍ -ÏÔÔÏ ȵ-ÁÒÓÃÈÉÅÒÅÎ ÉÍ 3ÃÈÒÉÔÔ ÕÎÄ 4ÒÉÔÔ ÕÎÄ ÄÕ ÇÅÈÓÔ ÍÉÔȦȰȟ ÄÁÂÅÉ 
wurde die Aktivität mit viel Spiel und Spaß ihrem Motto auf jeden Fall gerecht.  
 

Erstmals am Ferienspiel beteiligt hat sich heuer die Jagdgesellschaft Röschitz. An einem 
sonnigen Nachmittag im Juli wurden die Kinder zu SpurenleserInnen und lernten die 
heimischen Wildtiere besser kennen, als bleibende Erinnerung an dieses Ereignis wurde 
neben der Hubertuskapelle gemeinsam ein Baum gepflanzt.  

 
Hans und Walter Stift erklärten sich ebenfalls bereit, beim Ferienprogramm mitzuwirken. 
Mit ihrer interessanten und kurzweiligen Kirchturmführung  brachten sie die Kinder zum 
Staunen.  

 
Die Gemeinderätinnen Julia Dunkl und Daniela Kaltenböck wollten die Marktweg- 
Kellergasse mit viel Kindergelächter beleben. Gesagt, getan! Zahlreiche Kinder begaben 
sich dabei auf eine Schatzsuche durch einige Kellerröhren, bei der mit Stirnlampen 
knifflige Rätsel passend zu den Kellern gelöst werden mussten, um schlussendlich den 
verborgenen (süßen) Schatz zu finden.  

 
Besonders viel Zustrom erfuhr auch das Ferienspiel am Bauernhof der Familie 
Vendel/Hochwimmer. Dabei gab es die Möglichkeit, den Tieren besonders nahe zu 
kommen und auch einiges über ihre Verhaltensweisen zu erfahren. Das Highlight dieser 
Aktivität war auf jeden Fall das Reiten, das einige Kinder begeistert ausprobierten.   

 
Der Sport- und Tennisverein Roggendorf überlegte sich auch dieses Jahr wieder ein 
abwechslungsreiches Programm, bei dem in Stationen unter anderem die Tennisfähigkeiten 
aber auch die Rutschleistung auf einer Wasserrutsche trainiert wurden.  

 
ȵ/ÌÙÍÐÉÓÃÈÅ 3ÏÍÍÅÒÓÐÉÅÌÅȰ ÖÅÒÁÎÓÔÁÌÔÅÔÅ ÄÉÅ Landjugend Röschitz, dabei mussten die 
Kinder einige Geschicklichkeitsstationen am Röschitzer Spielplatz durchlaufen. Die 
Abkühlung mit Wasserspielen durfte dabei an einem heißen Sommertag auch nicht fehlen.  

 
ȵLandjugend- FlairȰ ÚÕ schnuppern stand Ende Juli für die 12-14- Jährigen im 
Vordergrund. Nach einer Zusammenkunft mit einer köstlichen Pizza und 
ÁÌËÏÈÏÌÆÒÅÉÅÎ #ÏÃËÔÁÉÌÓ ÁÍ ȵ*ÕÇÅÎdheim- "ÁÎËÅÒÌȰ ÕÎÄ der mittlerweile traditionellen 
Spiel- 2ÕÎÄÅ ȵ7ÅÒ×ÏÌÆȰ ÇÉÎÇ ÅÓ dann ins Eggenburger Mondscheinkino. Der Film 
ȵ2ÁÕÓ ÁÕÓ ÄÅÍ 4ÅÉÃÈ Ȱ ÍÁÃÈÔÅ ÄÅÎ ÌÁÕÅÎ 3ÏÍÍÅÒÁÂÅÎÄ ÆİÒ ÁÌÌÅ ÚÕ ÅÉÎÅÍ ÇÅÌÕÎÇÅÎÅÎ 
Landjugend- Abend!  
 

Vielen Dank an alle freiwilligen HelferInnen und an die örtlichen Vereine, die durch ihr 
Engagement und ihre durchdachten, spannenden Aktivitäten das heurige 

Ferienprogramm wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle gemacht haben! 
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Spatenstichfeier der dritten Kindergartengruppe in Röschitz 
 
Am 12.07.2024 fand die feierliche Spatenstichfeier der dritten Kindergartengruppe in Röschitz statt. 
Die Feier wurde von zahlreichen Ehrengästen und Kindergartenmitarbeiterinnen besucht und stellt 
einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Bildungsinfrastruktur der Gemeinde dar.  
 

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte 
Bgm. Ing. Christian Krottendorfer in 
Vertretung der Landeshauptfrau,  
LR Christiane Teschl-Hofmeister sowie 
Bezirkshauptmann-Stv. Matthias Krall, 
LAbg. Franz Linsbauer, Architekt 
Reinhard Litschauer, der die Pläne für 
den neuen Kindergarten entworfen hat. 
Andreas Habitzl von der TK11 
Gebäudetechnik und Sabine Weißkircher 
von der Firma Leyrer+Graf, die für die 
Bauausführung verantwortlich sind, 
waren ebenfalls unter den Gästen. 
 
In ihren Ansprachen betonten die 

Ehrengäste die Wichtigkeit der frühkindlichen Bildung und die Notwendigkeit, den Bedürfnissen 
der wachsenden Bevölkerung gerecht zu werden. Christiane Teschl-Hofmeister hob hervor, dass 
der neue Kindergarten nicht nur Platz für unsere Kinder schaffe, sondern auch ein modernes 
Lernumfeld bieten wird. Dies sei ein wesentlicher Bestandteil der Bildungsstrategie des Landes, die 
darauf abziele, Kindern die bestmöglichen Startbedingungen zu bieten. Die Inbetriebnahme der 
neuen Gruppe ist für Semesterbeginn im Februar 2025 geplant.   
 
 
 

%ÒĘÆÆÎÕÎÇ ÕÎÄ )ÎÂÅÔÒÉÅÂÎÁÈÍÅ ȵ.ÁÈǪ&ÒÉÓÃÈ-4ÒÕÓËÁ×ÅÔÚȰ  
 
Ebenfalls am 12.07.2024 wurde die 
Neuübernahme der ȵNah&FrischȰ-Filiale 
in Röschitz gefeiert. Die neuen Betreiber, 
Patricia und Thomas Truskawetz, wurden 
von der Gemeinde und Firma Kiennast 
herzlich willkommen geheißen. Die 
Übernahme des Marktes gilt als ein 
weiterer positiver Schritt für die lokale 
Wirtschaft und die Nahversorgung der 
Bevölkerung. Die Gäste hatten die 
Möglichkeit, die neuen Betreiber 
kennenzulernen und sich über deren 
Pläne für die Filiale zu informieren. Bei 
einem gemütlichen Ausklang der 
Veranstaltung bot sich die Gelegenheit 
zum informellen Austausch. 

 

v.l.n.r.: BH-Stv. Matthias Krall, LAbg. Franz Linsbauer,  
LR Christiane Teschl-Hofmeister, Patricia und Thomas 
Truskawetz mit ihren Sohn Moritz, Julius Kiennast,  
Bgm. Ing. Christian Krottendorfer und Vzbgm. Alfred Quirtner 

Spatenstichfeier mit den geladenen Gästen 
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Gemeindestraßenbau und Wegebau 2024 
 
In Rahmen der fortlaufenden Infrastrukturentwicklung in der Marktgemeinde Röschitz wurden im 
vergangenen Jahr Fortschritte im Bereich des Straßen- und Wegebaus erzielt. In der neuen Siedlung 
ȵ!Í 3ÏÎÎÆÅÌÄȰ ÉÎ 2ĘÓÃÈÉÔÚ ×ÕÒÄÅ der zweite Teil der noch nicht befestigten Gemeindestraße 
inklusive Gehweges, Parkbereiche und Grünflächen geschaffen, was die Verkehrssicherheit und 
Erreichbarkeit für die Anwohner erheblich verbessert.  

 
Darüber hinaus wurden im Gütewegebau in den Ortsteilen Klein-Jetzelsdorf und Roggendorf 
Agrarwege saniert. Diese Maßnahmen tragen nicht nur zur Verbesserung der landwirtschaftlichen 
Anbindung bei, sondern fördern auch die allgemeine Verkehrsinfrastruktur der Region.  
 
Insgesamt investierte die Marktgemeinde Röschitz im abgelaufenen Jahr einen Betrag von  
Ή 230.000,- in Straßenbauarbeiten ÕÎÄ ÉÍ 'İÔÅÒ×ÅÇÅÂÁÕ ÖÏÎ Ή22.000,-.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Gemeinde auf Ihrem Smartphone ɀ mit Gem2Go 
 
Egal ob Zuhause, beruflich unterwegs oder im Urlaub: Mit der Info und Service-App Gem2Go 
verfügen Sie auf Ihrem Smartphone über alle Informationen unserer Heimatgemeinde Röschitz. 
Vom richtigen Ansprechpartner bis zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamts. Darüber hinaus ist 
Gem2Go für alle Gemeinden Österreichs verfügbar ɀ mit nur einer einzigen App! 
 

Das Ziel der intuitiven und übersichtlichen App ist es, Ihnen nützliche Informationen aus der 
Gemeinde anzubieten und Services rund um die Uhr mobil verfügbar zu machen. Das ist mit 
Funktionen wie unter anderem dem Veranstaltungskalender, Müllabfuhrkalender, einer digitalen 
Amtstafel, online Gemeindenachrichten und vieles mehr, gelungen. 
 
Gem2Go kostenlos nutzen!  
 

Sie finden die App in den Stores von Apple, Google oder Windows. Laden Sie 
sich Gem2Go kostenlos auf Ihr Smartphone und probieren Sie es aus: Lassen 
Sie sich z.B. über die App an die nächste Veranstaltung oder den nächsten 
Müllabfuhrtermin in der Marktgemeinde Röschitz erinnern. Auch den 
Gästen und Besuchern unserer Gemeinde bietet die Gemeinde-App viele 
Informationen. 
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Bauarbeiten für die Neugestaltung bzw. Sanierung der Landesstraße L 50 in Röschitz 
sind abgeschlossen. 
 

Die Fahrbahn der Landesstraße L 50 und die Nebenflächen wurden im Bereich von der Kapelle bzw. 
Feuerwehrhaus bis zum Sportplatz in Röschitz saniert bzw. umgestaltet.  
 

Am 2. August 2024 nahm BR Klemens Kofler in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer 
gemeinsam mit Bürgermeister Ing. Christian Krottendorfer, LAbg. Ing. Franz Linsbauer und dem 
Leiter-Stv. der Straßenbauabteilung Hollabrunn DI Daniel Leitl die Fertigstellung der Arbeiten für 
die Neugestaltung bzw. Sanierung der Landesstraße L 50 in Röschitz vor. 
 

Ausgangssituation:  

Die Landesstraße L 50 wies in diesem Bereich 
zahlreiche Fahrbahnschäden wie Risse und 
Ausmagerungen auf. Auch die Nebenflächen wie 
Gehsteige, Abstellflächen entsprachen auf Grund 
der Schäden nicht mehr den heutigen Bedürfnissen 
bzw. fehlten zur Gänze. 
Aus diesen Gründen haben sich das Land NÖ (NÖ 
Straßendienst) und die Marktgemeinde Röschitz 
entschlossen, die Fahrbahn der L 50 und deren 
Nebenanlagen zu sanieren bzw. neu anzulegen. 
 
 

Ausführung: 

Entsprechend des aufgetretenen Schadensbildes 
wurde die Landesstraße L 50 auf einer Länge von rund 380 m saniert, wobei auch der Unterbau 
teilweise ebenfalls erneuert werden musste.  

Im Zuge dieser Arbeiten wurde der spitzwinkelige Kreuzungsbereich der Landesstraßen  
L 50 / L 1197 in eine rechtwinkelige T- Kreuzung umgebaut und somit die Sichtverhältnisse erheblich 
verbessert.  

Östlich der Landesstraße L 50 wurde auf die gesamte Länge ein neuer Gehweg in einer Breite von 
1,50 - 1,65 m angelegt, welcher mit Hoch-Schräg und Tiefbordsteinen vom Fließverkehr getrennt 
wurde. Die bestehenden Gehsteige bzw. Abstellflächen wurden saniert, eine Busbucht umgebaut 
und die Entwässerungseinrichtungen den neuen Gegebenheiten angepasst. Entlang des neuen 
Gehweges wurde auch die Straßenbeleuchtung erneuert und mit LED-Beleuchtung ausgestattet.  

Die Arbeiten wurden durch die Straßenmeisterei Eggenburg mit Bau- und Lieferfirmen der Region 
unter Totalsperre in einer Bauzeit von rund 3 Monaten ausgeführt. 

$ÉÅ 'ÅÓÁÍÔËÏÓÔÅÎ ÂÅÌÁÕÆÅÎ ÓÉÃÈ ÁÕÆ ÒÕÎÄ Ή 410.000.- ×ÏÂÅÉ ÒÕÎÄ Ή ΥΣΡȢΡΡΡȢ- auf das Land NÖ und 
ÒÕÎÄ Ή 100.000.- auf die Marktgemeinde Röschitz entfallen.  

 

 

Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Röschitz bedanken sich bei den Anrainerinnen 
und Anrainern bzw. den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis 

während den Bauarbeiten. 

v.l.n.r.: Thomas Manhart, LAbg. Franz Linsbauer, Vizebgm. Alfred 
Quirtner, Bgm. Ing. Christian Krottendorfer, BR Klemens Kofler, 
Leiter-Stv. der Straßenmeisterei Eggenburg Johann Steiner, 

 DI Daniel Leitl und Andreas Schöpf 
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Gemeinderatssitzungen und entsprechende Beschlüsse 

 
Vergabe ɀ ABA BA11 ɀ Abschlusskontrolle  
Um die Kanalbauarbeiten zum BA 11 abzuschließen (Befüllung der Altkanäle), wird seitens der 
Bauaufsicht eine Kontrolle durch 4 Probebohrungen und anschließender TV-Inspektion empfohlen 
und ÄÉÅ 6ÅÒÇÁÂÅ ÁÎ ÄÉÅ &ÉÒÍÅÎ 'ÅÏÂÏÈÒ ÕÎÄ 2ÏÈÒÎÅÔÚ 0ÒÏÆÉÓ ÚÕÍ 'ÅÓÁÍÔÎÅÔÔÏÐÒÅÉÓ ÖÏÎ Ή ΨȢΪΩΤȟΦΡ 
beschlossen. 

Bericht des Prüfungsausschusses 
Vom Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Röschitz wurde am Montag, dem 22. Juli 2024 eine 
Gebarungsprüfung durchgeführt. Der Prüfbericht wurde dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

1. Nachtragsvoranschlag 2024 
Der vom Bürgermeister erstellte 1. Nachtragsvoranschlag 2024 lag in der Zeit vom 01.10.2024 bis 
15.10.2024 zur öffentlichen Einsicht auf. Jeder im Gemeinderat vertretenen Wahlpartei wurde zu 
Beginn der Auflagefrist eine Ausfertigung des Voranschlagsentwurfs ausgefolgt. Während der 
Auflagefrist sind keine schriftlichen Stellungnahmen eingebracht worden. Der  
1. Nachtragsvoranschlag 2024 wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen. 

Ankauf von Grundstücken 
Für die Siedlungserweiterung in der KG Roggendorf wurde der Ankauf eines Grundstücks mit einer 
Fläche von 2.516 m² beschlossen. 

Verkauf von Baugrundstücken 
Der Verkauf der Bauparzelle Nr. 1859/2, KG Roggendorf, Retsinaweg im Ausmaß von 984 m² für die 
Errichtung eines Einfamilienhauses wurde beschlossen. 

Vergabe ɀ Kindergartenzubau Röschitz 
Für die Änderung des Eingangsbereichs des neuen Zubaus für den Kindergarten und die 
Einrichtung wurden vom Architekten Litschauer Angebote eingeholt. 
Der Gemeinderat hat die Vergabe des abgeänderten Windfanges gemäß Vergabevorschlag des 
!ÒÃÈȢ ,ÉÔÓÃÈÁÕÅÒ ÚÕÍ .ÅÔÔÏÐÒÅÉÓ ÖÏÎ Ή ΣȢΥΧΦȟΣΤ ÁÎ ÄÉÅ &ÁȢ -ÁÇÌÏÃËȟ Langenlois und die Einrichtung 
des Kindergartens an die Fa. Resch, Aigen-3ÃÈÌßÇÅÌ ÚÕÍ .ÅÔÔÏÐÒÅÉÓ ÖÏÎ Ή ΥΧȢΫΨΡȟΤΤ ÂÅÓÃÈÌÏÓÓen. 

Nutzung von öffentlichem Gut und Gemeindegrund 
Für die Nutzung der Grundstücke 795 und 767, EZ 51, KG Klein-Jetzelsdorf ɀ Öffentliches Gut zur 
Herstellung einer Stromleitung für den Betrieb einer PV-Anlage wurde ein Ansuchen um Abschluss 
eines Sondernutzungsvertrages gestellt. 
Für die Nutzung der Grundstücke 768, 769 und 800, EZ 34 und 36, KG Klein-Jetzelsdorf auf eine 
Gesamtlänge von insgesamt ca. 42 lfm wird ebenfalls um eine Nutzungsvereinbarung angesucht. 
Der Gemeinderat hat einen Vertrag zur Nutzung von öffentlichem Gut beschlossen. Für diese 
Nutzung von öffentlichem Gut wird die jährliche Gebrauchsabgabe laut NÖ 
'ÅÂÒÁÕÃÈÓÁÂÇÁÂÅÇÅÓÅÔÚ ΣΫΩΥ ɉÄÅÒÚÅÉÔ ÊÅ ÂÅÇÏÎÎÅÎÅÎ ΣΡΡ ,ßÎÇÅÎÍÅÔÅÒ Ή ΥΣȟΡΧɊ ÖÏÒÇÅÓÃÈÒÉÅÂÅÎȢ 
Für die Nutzungsvereinbarung von den restlichen Gemeindegrundstücken auf eine Gesamtlänge 
ÖÏÎ ÃÁȢ ΦΤ ÌÆÍ ÓÏÌÌ ÄÉÅ ÅÉÎÍÁÌÉÇÅ 'ÅÂİÈÒ ÆİÒ ÄÉÅ ,ÁÕÆÚÅÉÔ ÖÏÎ ΤΡ *ÁÈÒÅÎ ÐÒÏ ,ÁÕÆÍÅÔÅÒ Ή ΫȟΡΡ 
betragen. 

Gewährung von Förderungen 
Von der Freiwilligen Feuerwehr Röschitz und der Freiwilligen Feuerwehr Roggendorf liegen 
Ansuchen um Gemeindeförderung für die Anschaffung verschiedener Ausrüstungsgegenstände 
und Kosten aus dem abgelaufenen Jahr 2024 vor. 

Der Musikverein Röschitz hat für die Ausstattung seiner Mitglieder um eine Förderung in Höhe von 

Ή ΣȢΡΡΡȟ-- angesucht, der Verein FOKUSS für die Organisation verschiedener Veranstaltungen um 
ÅÉÎÅ &ĘÒÄÅÒÕÎÇ ÉÎ (ĘÈÅ ÖÏÎ ÅÂÅÎÆÁÌÌÓ Ή ΣȢΡΡΡȟ-- und der Tennisverein Röschitz um eine Förderung 
ÉÎ (ĘÈÅ ÖÏÎ Ή ΪΡΡȟ--. 
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Der Sportverein Röschitz ersucht um Unterstützung für die notwendigen Investitionen im Bereich 
der Platzpflege, der Nachwuchsmannschaften und zum Ausgleich der gestiegenen Energie- und 
Heizkosten. 

Diese Subventionsansuchen wurden vom Gemeinderatsausschuss für Vereinswesen und 
Freizeitgestaltung, Feuerwehren und Zivilschutz, Soziales, Jugend und Sport geprüft und der Höhe 
nach dem Gemeinderat vorgeschlagen. 

Der Gemeinderat hat für folgende Vereine und Institutionen die angeführten Förderungen 
einstimmig beschlossen: 

Tennisverein Röschitz Ή   ΪΡΡȟ-- 
Musikverein Röschitz Ή ΣȢΡΡΡȟ-- 
FOKUSS Ή ΣȢΡΡΡȟ-- 
Sportverein Röschitz Ή ΦȢΡΡΡȟ-- ɉÄÁÖÏÎ Ή ΤȢΡΡΡȟ-- als Gutschein vom Nahversorger Nah & Frisch) 
FF Röschitz Ή ΪȢΩΧΡȟ-- 
FF Roggendorf Ή ΧȢΧΧΡȟ-- 
 Ή ΤΣȢΣΡΡȟ-- 

Energiebericht 2023 
Der Energiebeauftragte der Marktgemeinde Röschitz, AL Johannes Neuhold, brachte dem 
Gemeinderat den Energiebericht 2023 der Marktgemeinde Röschitz zur Kenntnis. 

Änderung der Verordnung über die Erhebung einer Gebrauchsabgabe 
Der Gemeinderat hat nachfolgende Verordnung über die Erhebung einer Gebrauchsabgabe in der 
Marktgemeinde Röschitz beschlossen. 

Verordnung über die Erhebung einer 

 Gebrauchsabgabe 

§ 1 

Für den über den widmungsmäßigen Zweck hinausgehenden Gebrauch von öffentlichem Grund in 
der Gemeinde wird eine Gebrauchsabgabe nach den Bestimmungen des NÖ 
Gebrauchsabgabegesetzes 1973, LGBl. 3700, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit 
dem NÖ Gebrauchsabgabetarif 2025, LGBl. Nr. 49/2024, wie folgt eingehoben: 

§ 2 

Die Gebrauchsabgabe ist von allen Gebrauchsarten des Tarifes des NÖ Gebrauchsabgabegesetzes 
1973 (NÖ Gebrauchsabgabetarif 2025) mit den dort angeführten Höchstsätzen zu entrichten. 

Abweichend von den Höchsttarifen setzt der Gemeinderat folgende Tarife fest: 

Tarif 2.:Für Vorgärten (Aufstellung von Tischen, Stühlen u.ä., sogenannte Schani- 
gärten) vor Geschäftslokalen aller Art  

ÊÅ ÁÎÇÅÆÁÎÇÅÎÅÎ ÚÅÈÎ Íό ÄÅÒ ÂÅ×ÉÌÌÉÇÔÅÎ &ÌßÃÈÅ ÕÎÄ ÊÅ ÂÅÇÏÎÎÅÎÅÍ -ÏÎÁÔ ȣȣȣ Ή ΥȟΡΡȢ 

Die Einfriedung (Geländer, Gitter, Abschlusswand, Zierpflanzen usw.) ist innerhalb der bewilligten 

Vorgartenfläche aufzustellen. Beleuchtungskörper innerhalb der Einfriedung, die weder mit dem Gebäude 
noch mit dem Gehsteig fest verbunden sind und nicht über die bewilligte Vorgartenfläche 
hinausragen, sind abgabefrei. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2025 in Kraft. 
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VORANSCHLAG 2025 

 

Der Entwurf des Voranschlages 2024 wird dem Gemeinderat der Marktgemeinde Röschitz in der 
Sitzung im Dezember 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. 
Dieser Voranschlag 2025 ist, wie auch der Voranschlag 2024, aufgrund der Entwicklung der Zinsen, 
der Energiepreise und der wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich mit Vorsicht und Bedacht 
erstellt. 

Die wichtigsten Projekte im Voranschlag wurden wie folgt berücksichtigt: 

Abwasserentsorgung: Die endgültige Abrechnung mit der Fa. Leithäusl sowie mit den Förder-
stellen des Bundes und des Landes NÖ ist noch nicht ganz abgeschlossen. 

Straßenbau: Für die Sanierung von Gemeindestraßen und Nebenanlagen im Gemeindegebiet sowie 
für weitere -ÁħÎÁÈÍÅÎ ÉÎ ÄÅÒ 3ÉÅÄÌÕÎÇ ÉÓÔ ÖÏÒÅÒÓÔ ÅÉÎ "ÅÔÒÁÇ ÖÏÎ Ή ΤΡΡȢΡΡΡȟ-- veranschlagt. 

Güterwegebau ɀ ÈÉÅÒÆİÒ ÉÓÔ ÆİÒ ÄÁÓ *ÁÈÒ ΤΡΤΧ ÅÉÎ "ÅÔÒÁÇ ÖÏÎ Ή ΦΩȢΡΡΡȟ-- für verschiedene 
Sanierungen veranschlagt. Diese Summe ergibt sich durch ein zusätzliches Budget für die 
Behebung der Katastrophenschäden. Die Finanzierung erfolgt über den Jagdpacht, Eigenmittel 
und Förderungen. 
 
Erschließung: Schulgasse ɀ Lange Zeile: Für den geplanten Verbindungsweg im Ortsgebiet von 
2ĘÓÃÈÉÔÚ ÖÏÎ ÄÅÒ 3ÃÈÕÌÇÁÓÓÅ ÉÎ ÄÉÅ ,ÁÎÇÅ :ÅÉÌÅ ×ÅÒÄÅÎ ÉÍ *ÁÈÒ ΤΡΤΧ Ή ΧΡȢΡΡΡȟ-- für etwaige 
Planungs- und Vorbereitungsleistungen veranschlagt. 
 
Schaffung von Bauplätzen: &İÒ ÄÉÅ %Ò×ÅÉÔÅÒÕÎÇ ÄÅÒ 3ÉÅÄÌÕÎÇ ÉÎ 2ÏÇÇÅÎÄÏÒÆ ÉÓÔ ÅÉÎ "ÅÔÒÁÇ ÖÏÎ Ή 
120.000,-- vorgesehen. 
 
Außer diesen Projekten weist der Voranschlag auch Mittel für verschiedene Anschaffungen in der 
Volksschule (Smartboard) und im Kindergarten (Spielgeräte), sowie Förderungen für die 
Feuerwehren und Vereine der Marktgemeinde Röschitz auf. 
 

Die nächste Gemeindezeitung erscheint 
Anfang Juli 2025. 

Einschaltungen und Berichte sind bitte in EDV-Form (Microsoft Word oder PDF-Format) per E-Mail an 
gemeinde@roeschitz.at zu übermitteln. 

Bei Berichten mit Fotos müssen die Bilder in ausreichender bis guter Qualität und im JPG-Format bereitgestellt 
werden. Ebenso sind die Quelle (Fotograf) sowie der Bildtext beim Foto zu vermerken. 

Einschaltungen in der Gemeindezeitung sind grundsätzlich kostenlos. Die Marktgemeinde Röschitz gibt jedoch 
keine Gewährleistung für eine tatsächliche Veröffentlichung Ihres Berichtes! 
Namentlich gekennzeichnete Artikel fallen unter die Verantwortung des Verfassers. 

Redaktionsschluss: 02.06.2025 

 

mailto:gemeinde@roeschitz.at
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Hundeabgabe 2025 
 

Alle Hundebesitzer, die im heurigen Jahr für einen oder mehrere Hunde die Abgabe bezahlt haben, 
sind beim Gemeindeamt registriert und erhalten gemeinsam mit der 1. Quartalsvorschreibung Mitte 
Februar die Hundeabgabe für das Jahr 2025 vorgeschrieben. 
 

NÖ Hundehaltegesetz, LGBl. 4001 in der Fassung LGBl. Nr. 56/2022 
NÖ Hundehalte-Sachkundeverordnung 2023, LGBl. 14/2023 
 

 Hundeanmeldung 
Der Erwerb eines Hundes ist binnen einem Monat durch den Hundehalter der Abgabebehörde 
schriftlich anzuzeigen.  
Vorzuweisende Unterlagen bei Anmeldung: 

o Sachkundenachweis (Spätestens 6 Monate nach Anschaffung des Hundes vorzulegen) 
o (ÕÎÄÅÈÁÆÔÐÆÌÉÃÈÔÖÅÒÓÉÃÈÅÒÕÎÇ ɉÐÒÏ (ÕÎÄ ΉΩΤΧȢΡΡΡɊ 

 

 Hundeabmeldung  
Hinsichtlich jedes Hundes, welcher abgegeben worden, abhandengekommen oder verstorben ist, 
muss der Abgabenbehörde schriftlich eine Meldung erstattet werden.  
 

Diesbezügliche Änderungen (Zugang eines neuen oder weiteren bzw. Abgang eines Hundes) 
ersuchen wir bis zum 17.01.2025 beim Gemeindeamt schriftlich zu melden. Bei Nichtmeldung läuft 
die Vorschreibung weiter.  
 

 Hundemarke  
Für jeden Hund ist einmalig nach Einlagen einer Anzeige über den Erwerb eines Hundes oder den 
Zuzug mit einem Hund eine neue Hundeabgabemarke gegen Erstattung der Selbstkosten 
auszufolgen. Gemäß § 7 (3) des NÖ Hundeabgabegesetzes 1979 muss die Hundeabgabemarke 
außerhalb des Hauses und des umwehrten Gehöftes am Halsband (Brustgeschirr) des Hundes 
befestigt sein. 

Gemäß § 8 Abs. 3 des NÖ Hundehaltegesetzes müssen an den in Abs. 2 genannten Orten Hunde an 
der Leine oder mit Maulkorb geführt werden. 

In Abs. 2 wird vorgeschrieben, dass der Hundeführer die Exkremente des Hundes, welche dieser an 
öffentlichen Orten im Ortsbereich, das ist ein baulich oder funktional zusammenhängender Teil 
eines Siedlungsgebietes, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen,  
Kinderbetreuungseinrichtungen, Parkanlagen, Einkaufszentren, Freizeit- und Vergnügungsparks, 
Stiegenhäusern und Zugängen zu Mehrfamilienhäusern und in gemeinschaftlich genutzten Teilen 
von Wohnhausanlagen hinterlassen hat, unverzüglich beseitigen und entsorgen muss. 

Spaziergänge, Radausflüge und der Aufenthalt in der freien Natur sind nicht nur empfehlenswert, 
sondern auch gesundheitsfördernd. 
 

Allerdings möchten wir darauf hinweisen, dass Spaziergänge auf Ackerflächen und in Weingärten aus Rücksicht 
auf die landwirtschaftliche Nutzung und die Erhaltung von Kulturlandschaft vermieden werden sollten.  
 

Das Mitführen von Hunden in diesen sensiblen Ökosystemen führt  oft zu Unruhe unter Wildtieren, die sich durch 
plötzliche Bewegungen und Geräusche gestört fühlen. Darüber hinaus ist das Hinterlassen von Hundekot nicht nur 
unhygienisch, sondern gefährdet auch die Bodenqualität und die Gesundheit der Pflanzen. Es ist essenziell, Hunde 
an der Leine zu führen und Hundekot umgehend zu entfernen, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. 
 

Nicht zuletzt sind Äcker und Weingärten private Flächen. Eigentümer haben ein berechtigtes Interesse daran, ihre 
Gärten und Felder ungestört zu halten. Ein respektvoller Umgang mit der Natur und den Eigentumsrechten anderer 
ist unerlässlich, um ein harmonisches Miteinander zwischen Mensch, Tier und Natur zu gewährleisten.  
 

Daher appellieren wir an alle Spaziergänger, die Natur zu achten und Verantwortung zu übernehmen! 
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WASSERABLESUNG 
Zur Abrechnung des Wasserverbrauchs der Periode 01.10.2023 bis 30.09.2024 wurde 
heuer wieder die Bekanntgabe des Wasserzählerstandes mittels Selbstablesung 
durchgeführt. 

Die Marktgemeinde Röschitz bedankt sich herzlichst für die schnellen 
Rückmeldungen. 

Wir wollen Sie außerdem darauf aufmerksam machen, dass Wasserzähler, welche 
aufgrund ihrer Lage einer Frosteinwirkung ausgesetzt sind, durch entsprechende Isolierung 
vor Frost geschützt werden müssen. 

Aufgefrorene Wasserzähler können nur auf Kosten der Liegenschaftseigentümer ersetzt werden. 

Wasserschäden entstehen häufiger als gedacht. 
Diese haben vielfältige Ursachen. Korrosion, Kalk und Frost lösen besonders bei älteren 
Bestandsinstallationen schnell einen Wasserschaden aus. Undichte Armaturen und Siphons können mit 
der Zeit zum potenziellen Gefahrenherd für größere Schäden werden. Angeschlossene Geräte oder 
Armaturen können ebenfalls eine wesentliche Schadensursache darstellen, etwa durch geplatzte 
Zulaufschläuche oder einen technischen Defekt der Wasch- oder Spülmaschine.  
Kontrollieren Sie deshalb in regelmäßigen Abständen den Zustand Ihrer Leitungen und Ihre Wasseruhr 
auf einen eventuell zu hohen Verbrauch! 

WINTERREINIGUNG 
Zu Beginn der kalten Jahreszeit wollen wir wieder auf die Verpflichtung 
der Eigentümer von Liegenschaften zur Gehsteigreinigung gemäß § 93 
Abs. 1 der Straßenverkehrsordnung besonders aufmerksam machen.  

§ 93 Abs 1 der Straßenverkehrsordnung 1960 sieht vor: 

Die Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten sind verpflichtet, die entlang der Liegenschaft in einer 
Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege, einschließlich der in ihrem Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegenschaft 
von Schnee und Verunreinigungen zu säubern, sowie bei Schnee und Glatteis zu bestreuen (wobei Asche 
kein geeignetes Streumaterial darstellt). 
Diese Verpflichtung besteht für den Zeitraum von 6.00 bis 22.00 Uhr eines jeden Tages, also auch an Sonn- 
und Feiertagen! 
Ist kein Gehsteig vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von 1 m zu säubern und zu bestreuen. 

Ebenso haben die Liegenschaftseigentümer darauf zu achten, 
- die Schneewächten oder Eisbildungen von den Dächern ihrer an der Straße gelegenen Gebäude zu 

entfernen (besondere Vorsicht auch bei Photovoltaik- und Solaranlagen) 
- die gefährdeten Stellen abzuschranken oder in geeigneter Weise zu kennzeichnen 
- dass der Wasserabfluss von der Straße nicht behindert wird und Wasserablaufgitter und Rinnsale 

nicht verlegt werden 
- dass liegengebliebener Streusplit bzw. mit Split vermischter Schnee nicht in den Bach befördert 

werden darf 

Um den Winterdienst durch die Gemeinde zu erleichtern, möchten wir Sie um Folgendes bitten: 

- halten Sie die zu räumenden Straßen von Fahrzeugen frei 
- entfernen Sie von Privatgrund auf öffentlichen Grund überhängende Äste 
- unterlassen Sie die Verlagerung des bereits geräumten Schnees von Privatgrundstücken zurück auf 

öffentlichen Grund (Straße etc.) 
- haben Sie Verständnis, dass nicht allerorts gleichzeitig die Räumung begonnen werden kann. 

HERZLICHEN DANK!
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© Marktgemeinde Röschitz 
 

 

 

© Gemeindeabwasserverband 
 

 

 

 
Leider kommt es in letzter Zeit häufiger vor, dass Restmüll (Glasschüsseln, Glasscheiben 
usw.) sowie Elektroschrott (Bügeleisen usw.) bei den Müllsammelinseln abgelagert 
werden.  
 

Sie haben die Möglichkeit jeden 1. Freitag im Monat von 14:00 bis 16:00 am Bauhof in 
Röschitz, folgende Altstoffmaterialien abzugeben.  
 

¶ Altmetalle 

¶ Elektrische Kleingeräte 

¶ Problemstoffe (Übernahme erfolgt nur in Haushaltsmengen) 

¶ Speisefett 

¶ Alttextilien               
 

Unseren Bauhof finden Sie direkt neben dem Gemeindeamt.  
 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne, während  
den Amtsstunden persönlich oder telefonisch unter 
02984/2701 zur Verfügung.  
 

Vielen Dank! 
 
 

 
 

Öffnungszeiten ganzjährig: 
 
 
Montag ɀ Freitag:                  08:00 ɀ 12:00 Uhr 

                 13:00 ɀ 15:30 Uhr 
 

1. März bis 30. November: 
 

zusätzlich am Samstag:       08:00 ɀ 12:00 Uhr 
 

 
Das Entsorgen von Strauchschnitt ist grundsätzlich während der Öffnungszeiten und bei 
Anwesenheit der Klärwärter möglich.  
 
Erreichbarkeit der Kläranlage zu den Öffnungszeiten:  
 
Stefan Holluger          0676/88 13 8501 
Petru Mihai Bosca      0676/88 13 8502 

Restmüll- und Elektroschrottablagerungen bei Müllsammelinseln 
 

Kläranlage Röschitz 
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Sperrmüll-Anlieferung im ALZ Rodingersdorf 
 
Zusätzlich zu den zweimal jährlich stattfindenden Sperrmüll Abholterminen ab Haus kann 
Sperrmüll das ganze Jahr über kostenlos (Mengenbegrenzung) im ALZ Waldviertel in 
Rodingersdorf angeliefert werden, ab Oktober 2024 dann ins neu eröffnete WSZ Rodingersdorf. 
Voraussetzung ist, dass der Sperrmüll von einer im Bezirk Horn an die Müllabfuhr angeschlossenen 
Liegenschaft stammt.  
 

Sperrmüll ist bis maximal 600 kg pro Jahr und Altholz vom Innenbereich ebenfalls bis maximal 600 
kg pro Jahr kostenfrei anlieferbar. Elektroaltgeräte können ohne Mengenbegrenzung abgegeben 
werden. Gewerbliche Anlieferungen sind kostenpflichtig. 
 

Definition Sperrmüll: Sperrmüll ist nicht gefährlicher Restmüll aus privaten Haushalten, der wegen 
seiner Größe oder Masse nicht durch ein ortsübliches Müllerfassungssystem erfasst werden kann. 
Abfälle, die in Säcke und damit in die Restmülltonne passen, sind kein Sperrmüll, sondern Restmüll!  
 

Beispiele:  

* 200 Videokassetten sind Restmüll, da eine Videokassette von der Größe her nach in die 
Restmülltonne passt und es sich hier nur um eine große Menge handelt. 

* Ein Gartenschlauch ist biegsam, passt ebenfalls von der Größe her in die Restmülltonne und ist 
somit kein Sperrmüll. Bei längeren Gartenschläuchen empfehlen wir diesen durchzuschneiden 
und gegebenenfalls an verschiedenen Entleerungsterminen über die Restmülltonne zu 
entsorgen. 

Unregelmäßig anfallende Mehrmengen an Restmüll können mit einem beim Gemeindeamt oder im 
GVH erhältlichen Restmüllsack abgedeckt werden, Kosten 60 l Restmüllsack: 5,50 Euro. Restmüll 
kann aber auch gegen Bezahlung im ALZ angeliefert werden. 

 
Aktuelle Informationen sind unter horn.umweltverbaende.at abrufbar. 

 

 

https://horn.umweltverbaende.at/
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Reparieren statt neu kaufen 
 

NEU ab 16.September: Reparaturbonus auch für Fahrräder 
 
Die Nachfrage nach dem Reparaturbonus ist ungebrochen groß. 
Zwei Jahre nach der Einführung wurde heuer bereits die Eine-
Million-Marke an eingelösten Bons geknackt, so viele 
Elektrogeräte konnten damit vor dem Müll gerettet werden 
(Quelle: BMK). 
 

Ab 16.September 2024 kann der Reparaturbonus für Reparaturen 
nicht nur von E-Bikes, sondern auch von allen gängigen Fahrrädern, 
Lastenrädern und Fahrradanhängern eingelöst werden.  
Von Rennrädern bis Mountainbikes ist alles dabei. 
 

Die Förderung pro Bon beträgt 50 Prozent der Reparaturkosten bis 
zu einem Wert von 200 Euro für eine Reparatur, Service oder Wartung bzw. 30 Euro für einen 
Kostenvoranschlag.  
 

Der Reparaturbonus kann von allen Privatpersonen mit Wohnsitz in Österreich schnell und 
unkompliziert auf www.reparaturbonus.at beantragt und innerhalb von drei Wochen bei einem der 
teilnehmenden Partnerbetriebe eingelöst werden. Beim Partnerbetrieb ist der gesamte 
Rechnungsbetrag zu begleichen, die Fördersumme wird direkt auf das Bankkonto der 
antragstellenden Person überwiesen. Bons können so lange beantragt werden wie Budgetmittel 
vorhanden sind, längstens jedoch bis 31.03.2026. 
 

Weitere Informationen zur Förderaktion sowie Auskünfte und Fragen finden Sie unter 
www.reparaturbonus.at. 

 
Rattenbekämpfung 
 
Ratten sind sehr intelligente Tiere, aber nicht gern gesehen. Sie können bei vermehrtem Auftreten 
durch ihre Wühl- und Nagetätigkeiten große Schäden an Garten, Haus und Kanal anrichten. 
Bedenken Sie, dass Ratten auch eine Vielzahl an Krankheit auslösenden Keimen übertragen 
können. Das Überhandnehmen der Ratten soll daher unbedingt verhindert werden.  

In Kooperation mit dem Gemeindeverband Horn für Abfallwirtschaft 
und Abgaben wird im Jahr 2025 ab der Kalenderwoche 9 (Ende 
Februar) die Bekämpfung von Ratten im Gemeindegebiet von Röschitz 
durchgeführt. Köder im Kanal sowie Köderboxen auf öffentlichen 
Flächen werden auf ausgewählten Plätzen aufgestellt und mittels 
engmaschigen Monitorings überwacht. So kann Befall von Schädlingen schnell 
festgestellt und darauf reagiert werden. Die Boxen werden bevorzugt an geschützten 
(meist verdeckten) Stellen gut verankert positioniert und sind somit meist unauffällig.  

Bitte helfen Sie mit, den Ratten keinen geeigneten Lebensraum zu bieten. Ratten 
vermehren sich besonders gut, wenn sie leichten Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Daher keine 
Lebensmittelreste über den Kanal entsorgen, keine Futtermittel von Haus- und Nutztieren offen 
lagern oder frei ausstreuen! Bei Eigenkompostierung im Garten sind geschlossene Behälter 
vorzuziehen.  
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Auf privaten Grundstücken sind erforderliche Maßnahmen gegen Nagerbefall vom 
Liegenschaftseigentümer, Mieter oder Pächter zu setzen und/oder auf eigene Kosten ein befugtes 
Unternehmen mit der Schädlingsbekämpfung zu beauftragen.  
 
Fragen zur Thematik Schädlingsbekämpfung beantwortet Ihnen gerne der Gemeindeverband Horn 
für Abfallwirtschaft und Abgaben (02982 53310-724 von 8.00-12.00 Uhr) sowie die Mitarbeiter des 
Gemeindeamtes. 

 
 

× Heizkostenzuschuss 2024/2025 
 
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreichern einen einmaligen Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2024/2025 in Höhe 
ÖÏÎ Ή 150,-- zu gewähren.  
 
Der Heizkostenzuschuss ist beim zuständigen Gemeindeamt am Hauptwohnsitz der Betroffenen 
zu beantragen und zu prüfen. Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der  
NÖ Landesregierung. Anträge können bis spätestens 31. März 2025 gestellt werden. Einen  
NÖ Heizkostenzuschuss können NÖ Landesbürgerinnen und -bürger erhalten, die einen Aufwand 
für Heizkosten haben und deren monatliche Brutto -Einkünfte den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz gemäß § 293 ASVG nicht überschreiten.  
 

Zur Antragstellung sind mitzubringen:  

¶ E-Card zur eindeutigen Personenidentifikation  

¶ Geeignete Unterlagen zur Berechnung der Höhe der monatlichen Bruttoeinkünfte der 
antragstellenden Person und aller im selben Haushalt lebenden Personen 

¶ Bankdaten: IBAN/BIC 
 
Antragsformular und Richtlinien und Erläuterungen zu den Richtlinien sind im Internet unter  
https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/NOe_Heizkostenzuschuss.html abrufbar.  
 

× NÖ Wohnbonus 2024/2025 
 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 15.10.2024 den NÖ Wohnbonus beschlossen. Diese 
Unterstützung soll dazu beitragen, die finanzielle Situation der Niederösterreicherinnen und 
Niederösterreicher zu entlasten.  
 
Ein Ansuchen auf den NÖ Wohnbonus kann von Personen für die Wohnadresse ihres 
Hauptwohnsitzes gestellt werden, wenn 

¶ sich der Hauptwohnsitz zum Zeitpunkt der Antragstellung in Niederösterreich befindet. 

¶ diese zum Zeitpunkt der Antragstellung das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

¶ das höchstzulässige Haushaltseinkommen nicht überschritten wird. 
 
Einkommensgrenzen:  
 

Das jährliche Bruttohaushaltseinkommen darf folgende Einkommensgrenzen nicht übersteigen: 

¶ Ή 18.000,00 brutto, wenn an einer Adresse eine einzige Person ihren Hauptwohnsitz hat. 

¶ Ή 45.000.00 brutto, wenn an einer Adresse mehrere Personen ihren Hauptwohnsitz haben. 
 
Das Antragsformular und weitere Informationen finden Sie unter 
https://www.noe.gv.at/noe/SeniorInnen/Noe_Wohnbonus.html 
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Bodengesundheit gratis mit dem Bodenkoffer testen 
 

In der LEADER Region Weinviertel-Manhartsberg wurden sechs Bodenkoffer angeschafft, mit 
der Interessierte ihren Boden testen können. 
 

Mit einem 10-Stationen-Programm im kompakt designten 
Bodenkoffer erhalten alle landwirtschaftlichen Betriebe 
aber auch Gartenbesitzende im westlichen Weinviertel die 
Möglichkeit, eine Bodenanalyse auf physikalischer, 
chemischer und biologischer Ebene selbst durchzuführen. 
Landwirtinnen und Landwirte werden dabei unterstützt 
mit mehr Wissen über den eigenen Boden einen aktiven 
Beitrag zum Bodenschutz zu leisten und 
landwirtschaftliche Produktions- und Düngemittel 
einzusparen. Die ermittelten Untersuchungsergebnisse 
können bequem am Feld in einer eigenen App 
festgehalten werden. Eine schriftliche Auswertung folgt 
per E-Mail. Im Rahmen dieses EU-geförderten Projektes 
können an sechs Standorten in der Region die Bodenkoffer einfach ausgeliehen werden. Alle 
Verleihstellen, Informationsveranstaltungen, Erklärvideos zu den einzelnen Teststationen sowie 
den Auswertungsbogen gibt es auf 
www.leader.co.at/bodenkoffer . 
 

ȵ)ÃÈ ÂÉÎ "ÁÕËÕÌÔÕÒÅÒÂÅȰ Ǫ &ĘÒÄÅÒÕÎÇ ÆİÒ 7ÅÉÎËÅÌÌÅÒ 
 

Mit einer geförderten Bauberatung und Auszeichnung für gelungene Sanierungen sollen unsere 
Kellergassen geschützt werden.  
 

Mit der vom Land NÖ geförderten Bauberatung für Presshäuser 
sollen Weinkellerbesitzerinnen und -besitzer die Möglichkeit 
bekommen, Bausünden rechtzeitig zu verhindern und für die 
Kellergasse als mögliches Weinkulturerbe einzutreten.  
 

Häufige Fehler bei der Sanierung wie eine gestörte Durchlüftung 
oder sich stauende Feuchtigkeit können damit umgangen und 
das äußere Erscheinungsbild gewahrt werden. 

Für Privatpersonen fällt dabei ein reduzierter Kostenbeitrag von  
90 Euro an.  

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.noe-
gestalten.at/bauberatung . 

 
ȵ)ÃÈ ÂÉÎ "ÁÕËÕÌÔÕÒÅÒÂÅȰ 
 

"ÅÒÅÉÔÓ ÆÁÃÈÇÅÒÅÃÈÔ ÓÁÎÉÅÒÔÅ +ÅÌÌÅÒ ËĘÎÎÅÎ ÓÉÃÈ ÍÉÔ ÅÉÎÅÒ ȵ)ÃÈ ÂÉÎ "ÁÕËÕÌÔÕÒÅÒÂÅȰ-Plakette 
auszeichnen lassen. Eine Fachjury bewertet Kriterien wie den Umgang mit dem Bestand, 
Handwerkstechniken und Materialien. Dafür sind eine Kurzbeschreibung des Gebäudes, ein Foto 

vor und nach der Sanierung sowie persönliche Angaben einzureichen an: kellergassen@dorf-
stadterneuerung.at 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.leader.co.at%2Fbodenkoffer%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Js6wZU0khY99WxaRXnJy_LfGCT-3ffdn7tp8ZZCqL4BFVatxMvEzMzOo_aem_rmxNmDoZ41MFm74tPRU4eg&h=AT1xrWl2GgK1afT0v8Ud3t4ZUcbPvA_h-Bu9993Xemk2NEd03nB6TEBcIFGJ6zkq6Y_ntBnKXkZrTYDRQNZ3y2LfCSMXrFgklVibztCu2Q_9OqoUfWhocWdoNqm7-wNjHZWG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3WcYanuJDIFwvgYP6x-MI8V1MwXS2k54KE1ml2HjfMJWc0tAzaYSq7fhZuwlNjoMPng9TVv0_HgMPS2GuhwS6fyhEiOgf1ks08iQXdvh6Y-lUcDSoyxvMg4HhVadLff2F2RL4vCGG7BfXFD02KyaTuG9jqBGF5nsXVynwy7VgWvkDrrESzHcFi2S-JnRl94D2LShSWvtDs7iaPbj-MtEKoAtsNPNDyNBo5Zg
http://www.noe-gestalten.at/bauberatung
http://www.noe-gestalten.at/bauberatung
mailto:kellergassen@dorf-stadterneuerung.at
mailto:kellergassen@dorf-stadterneuerung.at

